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Bei Kindern kann es häufig durch Karies oder einen Unfall 
zum frühzeitigen Verlust eines Milchzahns kommen. Für den 
Durchbruch des entsprechenden bleibenden Zahns und um 
das Kippen der Nachbarzähne sowie die Elongation von Anta-
gonisten zu vermeiden, stellt das Offenhalten von Zahnlücken 
eine wichtige zahnärztliche Maßnahme dar. Durch einen Lü-
ckenhalter können auf einfache Weise spätere Fehlstellungen 
und kostenintensive Behandlungen vermieden werden.

Vertrags- und Abrechnungsregelungen

Das Offenhalten von Lücken infolge vorzeitigem Milchzahn-
verlust ist als Bema-Leistung Nr. 123a beschrieben. Hierbei 
ist besonders das Wirtschaftlichkeitsgebot gem. § 12 SGB V 
zu beachten: Muss ein Milchzahn extrahiert werden, bei dem 
der bleibende Zahn unmittelbar darunterliegt und vermut-
lich in wenigen Tagen oder Wochen durchbricht, stellt die 
Versorgung mit einem Lückenhalter eine unwirtschaftliche 
Versorgung dar und damit keine Leistung der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung.

Für die Bema-Nr. 123a ist kein KFO-Behandlungsplan auf-
zustellen. Die Kosten werden von der Krankenkasse zu 100 
Prozent abgerechnet. Dadurch entsteht dem Patienten / Er-
ziehungsberechtigen kein Eigenanteil. 

Die Bema-Nr. 123a ist als alleinige Leistung abzurechnen und 
kann deshalb nicht neben einer laufenden kieferorthopädischen 
Behandlung nach Bema-Nr. 119/120 angesetzt werden. Sie 
übernimmt auch keine weiteren aktiven Aufgaben wie zum 
Beispiel das Erweitern von Lücken oder das Aufrichten von 
Zähnen. Weiter ist zu beachten, dass die Bema-Nr. 123a nur 
gemeinsam mit Material- und Laborkosten abzurechnen ist.

Zusätzlich kann bei entsprechender Indikation ein Röntgenbild 
angefertigt (gemäß Bema-Nr. Ä935d, Orthopantomogramm) 
und abgerechnet werden, um den Durchbruch des bleibenden 

Zahnes zu kontrollieren. Im Falle einer Nichtanlage des blei-
benden Zahnes ist gegebenenfalls ein kieferorthopädisches 
Konzept unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit zu erstellen.

Die Kontrolle eines Lückenhalters ist unter Angabe des Kiefers 
nach der Bema-Nr. 123b (je Behandlungsquartal und je Kiefer) 
berechenbar.

Ein festsitzender Lückenhalter stellt eine außervertragliche 
Leistung dar und darf demnach nicht über eine Krankenkasse 
berechnet werden.

Kommt es zu einem vorzeitigen Milchzahnverlust der Schneide-
zähne weit vor dem zu erwartenden Durchbruch der bleibenden 
Zähne, kann es medizinisch sinnvoll sein, mit einer Kinder-
prothese die Zähne zu ersetzen, um die Sprachlautbildung 
zu erleichtern. Für eine solche Kinderprothese ist ein prothe-
tischer Heil- und Kostenplan zu erstellen. Die Aufstellung und 
Durchführung der Behandlung erfolgt in der Regel durch den 
Hauszahnarzt. Aber auch hier ist das Wirtschaftlichkeitsgebot 
gem. § 12 SGB V strikt zu beachten.
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Offenhalten einer Lücke im Wechselgebiss (Bema-Nr. 123a)
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Berechnungsbeispiel – herausnehmbarer Lückenhalter OK:
2 Adamsklammern, 1 Labialbogen, ggf. offene C-Klammer, 1 seitlicher Aufbiss

BEMA-NR. MATERIAL- /LABORKOSTEN

123a OK  ■ 001 0 Modell
 ■ 751 0 Mehrarmiges H-/A- Element
 ■ 381 0 Sonstige gebogene Halte-/Stützvorrichtung
 ■ 730 0 Labialbogen
 ■ 701 0 Basis
 ■ 710 0 Aufbiss (nur bei eigenständiger Indikation!)
 ■ Material: Alginat

Hinweis: Das Einarbeiten einer Schraube ist im Zusammenhang mit einem Lückenhalter nur abre-
chenbar, wenn eine eigenständige Indikation für das Einarbeiten der Schraube vorliegt. Fachlich: 
Der Einbau einer Schraube nach der L-Nr. 720 0 kann bei einer Lückenhalterplatte indiziert sein, 
um durch das Nachstellen der Schraube die Basis an das natürliche Wachstum anzupassen.

 
Bema-

Nr. 
123a

Abrechnungsfähig
• je Kiefer
• Material- und Laborkosten
• Ä935d (Othopantomogramm)

Nicht abrechnungsfähig
• Röntgenaufnahmen 

(Ausnahme: Ä935d)
• Neben Nrn. 119/120
• Behandlungsplan (Bema-Nr. 5)


